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Direktorium
HA II/Verwaltungsabteilung

Bestellung der Mitglieder der Ausschüsse 

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V00055

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 28. Mai 2014
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat in der Sitzung der Vollversammlung vom 
21.05.2014 bei der Beschlussfassung über die Änderung seiner Geschäftsordnung 
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V0443) in § 7 Abs. 1 GeschO die Mitgliederzahl des Bau-
ausschusses, des Finanzausschusses, des Gesundheitsausschusses, des Kommunal-
ausschusses, des Kreisverwaltungsausschusses, des Verwaltungs- und Personalaus-
schusses sowie des Umweltausschusses auf 16, des Ausschusses für Arbeit und Wirt-
schaft, des Sozialausschusses, des Kulturausschusses, des Bildungsausschusses und 
des Sportausschusses auf 19 sowie des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung 
auf 22 Sitze (jeweils ohne Vorsitzende/n) festgelegt. 
Der Oberbürgermeister gehört den Ausschüssen nach Art. 33 GO bereits Kraft Gesetzes 
als deren Vorsitzender an, nicht als Mitglied einer im Gemeinderat vertretenen Gruppe. 
Dies gilt auch für weitere Bürgermeister, die den Oberbürgermeister im Wege der Stell-
vertretung im Ausschussvorsitz vertreten. 
Die/der Ausschussvorsitzende wird daher bei der Verteilung der Ausschusssitze nicht 
berücksichtigt.
Es entfallen bei der Verteilung der Ausschusssitze nach dem Sitzverteilungssystem 
Hare/Niemeyer (§ 5 Abs. 2 GeschO StR)

a) bei den Ausschüssen mit 16 Mitgliedern (ohne Vorsitz) auf
CSU-Fraktion 5
SPD-Fraktion 5
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/RL 3
Fraktion Freiheitsrechte, Transparenz, Bürgerbeteiligung 1
Fraktion Bürgerliche Mitte 1
Ausschussgemeinschaft ÖDP/Linke 1

b) bei den Ausschüssen mit 19 Mitgliedern (ohne Vorsitz) auf
CSU-Fraktion 6
SPD-Fraktion 6
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/RL 3
Fraktion Freiheitsrechte, Transparenz, Bürgerbeteiligung 1
Fraktion Bürgerliche Mitte 1



Seite 2

Ausschussgemeinschaft ÖDP/Linke 1
AfD 1

c) beim Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung mit 22 Mitgliedern (ohne Vorsitz) 
auf
CSU-Fraktion 7
SPD-Fraktion 7
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/RL 4
Fraktion Freiheitsrechte, Transparenz, Bürgerbeteiligung 1
Fraktion Bürgerliche Mitte 1
Ausschussgemeinschaft ÖDP/Linke 1
 AfD 1

Die Ausschussmitglieder sowie die tellvertretenden Mitglieder (vgl. § 5 Abs. 5 GeschO) 
werden durch die Fraktionen und Gruppierungen in der heutigen Vollversammlung ent-
sprechend benannt, zu Protokoll gegeben und anschließend vom Stadtrat bestellt. 
Dabei ist eine Reihenfolge der Stellvertretung festzulegen. 

Anhörung des Bezirksausschusses
In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorge-
sehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung)

II. Antrag des Referenten

1. Die Stadtratsmitglieder werden in der heutigen Sitzung entsprechend den Benen-
nungen der im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppierungen als Mitglieder 
bzw. stellvertretende Mitglieder für die jeweiligen Ausschüsse bestellt. 

2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die/Der Vorsitzende Der Referent

Bürgermeister/in Dieter Reiter
ea. Stadtrat/ea. Stadträtin Oberbürgermeister
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IV. Abdruck von I. mit III.
über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z. K.

V. Wv. Direktorium HA II/Verwaltungsabteilung
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.

2. An das Büro des Oberbürgermeisters
An das Büro 2. Bürgermeisterin
An das Büro 3. Bürgermeister
An das Baureferat
An das Kommunalreferat
An das Kreisverwaltungsreferat
An das Kulturreferat
An das Personal- und Organisationsreferat
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An das Referat für Gesundheit und Umwelt
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
An das Referat für Bildung und Sport 
An das Sozialreferat
An die Stadtkämmerei
An das Direktorium - GL
An das Direktorium – GL/3 

z. K.


